Antrag auf Beauftragung eines neutralen Verkehrsplaners zur Einführung Tempo 30 in der Insheimer Strasse und Schließen von Lücken in der Landauer und Billigheimer Strasse, Rohrbach
Antragsteller: Bündnis für Rohrbach

Die Gesetzesänderung im Straßenverkehrsrecht (2024/2025) erleichtert die Einrichtung von Tempo-30-Zonen, da Kommunen nun mehr Spielraum erhalten, um diese anzuordnen. 
Gesetzliche Grundlage: Die Novelle des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) von 2024 und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) aus dem Jahr 2025 schaffen die rechtliche Grundlage für diese Änderungen. 
Rechtssicherheit für Kommunen: Die Novelle der VwV-StVO, die am 10.04.2025 in Kraft trat, dient als Umsetzungshilfe und gibt den Kommunen Rechtssicherheit bei der Anwendung der neuen StVO.
Einheitliche Anwendung: Die VwV-StVO ist ein ermessenslenkendes Regelwerk, das eine bundeseinheitliche Ausführung der StVO durch die örtlichen Straßenverkehrsbehörden gewährleisten soll. 
Was ändert sich konkret?
· Anordnung erleichert: Die Anordnung von Tempo-30-Zonen wird nicht mehr an die Bedingung einer besonderen Gefahrenlage geknüpft, wie es früher oft der Fall war (z. B. ein schwerer Unfall).
· Lücken schließen: Bestehende Tempo-30-Strecken können einfacher verbunden werden, wenn die unterbrechenden Abschnitte nicht länger als 500 Meter sind.
· Mehr Entscheidungsspielraum für Kommunen: Kommunen erhalten mehr Befugnisse, um Tempo-30-Zonen einzu- und anzubieten.
Antragsstellung
Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen im Straßenverkehrsrecht § 45 StVO und der Novelle der VwV-StVO vom 10.04.2025 soll ein neutraler Verkehrsplaner beauftragt werden, der die Möglichkeiten prüft, wie die Einführung von Tempo-30 in der Insheimer Straße sowie das Schließen von Lücken in der Landauer Straße und der Billigheimer Straße vollumfänglich umgesetzt werden kann.
Darüber hinaus soll in diesem Zuge geprüft werden, inwiefern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 noch vor den jeweiligen Ortsschildern, um hier einem zu hohen Tempo bei der Ortseinfahrt entgegenzuwirken, als sinnvoll und situativ angemessen erachtet werden kann. 


